
Vierte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung 

Vom 1. Oktober 2021

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 
Satz 1 und des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 
28a, 29, 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147), in Verbindung mit § 7 Abs. 1 
Nr. 1 der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz (ThürIfSGZustVO) vom 
2. März 2016 (GVBl. S. 155), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 23. Juli 2021 (GVBl. S. 369), und 
des § 28c Satz 3 IfSG in Verbindung mit § 11 Satz 1 der CO-
VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 1 Nr. 2 ThürIfSGZustVO verordnet das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und

aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28 und 
28a IfSG in Verbindung mit § 7 Abs. 2 ThürIfSGZustVO 
verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmen-
verordnung vom 30. Juni 2021 (GVBl. S. 279), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 16. September 2021 (GVBl. 
S. 495), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a einge-
fügt:

"6a.	sind	 alternative	Nukleinsäure-Amplifikations-
verfahren weitere Methoden der Nukleinsäu-
reamplifikationstechnik	zum	Nachweis	auf	das	
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2, die nicht bereits von Nummer 6 
erfasst sind,"

b) In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

c) Folgende Nummern 13 bis 15 werden angefügt:

"13. ist das 2G-Optionsmodell ein Zugangsmodell, 
bei dem der Zugang auf geimpfte Personen 
und genesene Personen sowie Personen nach 
§ 11a Abs. 2 beschränkt wird,

14. ist das 3G-Plus-Optionsmodell ein Zugangs-
modell, bei dem der Zugang auf geimpfte 
Personen, genesene Personen und asymp-
tomatische Personen, die den Nachweis ei-
nes negativen Testergebnisses auf das Vor-
liegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 mittels eines PCR-Tests oder ei-
nes Tests mit einem alternativen Nukleinsäu-
re-Amplifikationsverfahren vorlegen, sowie 
Personen nach § 11a Abs. 2 beschränkt wird; 
die zugrundeliegende Testung darf bei einem 
Nachweis mittels eines PCR-Tests nicht länger 
als 48 Stunden oder mittels eines Tests mit ei-
nem	alternativen	Nukleinsäure-Amplifikations-
verfahren nicht länger als 24 Stunden zurück-
liegen,

15. sind Optionsmodelle das 2G-Optionsmodell 
nach Nummer 13 und das 3G-Plus-Options-
modell nach Nummer 14."

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung "(1)" wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

3. § 8a wird aufgehoben.

4. § 9 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung wird die Verweisung "Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1" durch die Verweisung "Absatz 2 Satz 1 
Nr. 1 und Satz 2" ersetzt.

b) In Nummer 1 Buchst. b wird das Wort "sowie" ge-
strichen.

c) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.
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d) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

"3.  in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 
a)	 zu	dem	Zeitpunkt,	 zu	welchem	die	Pflicht	

zur Absonderung behördlich aufgehoben, 
verkürzt oder sonst abgeändert wird, oder

b) mit dem Vorliegen des negativen Testergeb-
nisses eines am vierzehnten Tag der Abson-
derung entnommenen PCR-Tests hinsicht-
lich einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2, sofern die nach § 2 Abs. 3 
ThürIfSGZustVO zuständige Behörde der 
absonderungspflichtigen	Person	vorher	kei-
ne Entscheidung bekannt gegeben hat; das 
Vorliegen eines negativen Testergebnisses 
ist der nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO zu-
ständigen Behörde mitzuteilen und auf An-
forderung zu übermitteln."

5. In § 10 Abs. 5 wird die Verweisung "Coronavirus-Test-
verordnung vom 24. Juni 2021 (BAnz AT 25.06.2021 
V1) in der jeweils geltenden Fassung" durch die Ver-
weisung "Coronavirus-Testverordnung vom 21. Sep-
tember 2021 (BAnz AT 21.09.2021 V1) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt.

6. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

"§ 11a 
Optionsmodelle mit beschränktem Zugang

(1) Der Veranstalter oder Betreiber kann für 
1. die Durchführung von Veranstaltungen im Sinne des 

§ 14, einschließlich Ausstellungen, Messen sowie 
Spezial- und Jahrmärkten, sowie Sportveranstal-
tungen,

2. kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Theater-, 
Kino-,	Opern-	oder	Konzertaufführungen,

3. Reisebusveranstaltungen und
4. den Betrieb von Diskotheken, Tanzklubs und sons-

tigen Tanzlustbarkeiten im Sinne des § 17 Abs. 1
den Zugang von Gästen und Besuchern nach einem 
der Optionsmodelle nach § 2 Abs. 2 Nr. 15, unabhän-
gig von geltenden Warnstufen nach § 25 Abs. 3, be-
schränken. Für die in § 8 Satz 1 und den §§ 15 sowie 
17 Abs. 2 genannten Veranstaltungen ist ein Options-
modell nicht zulässig.

(2) Die in § 1 Abs. 4 Satz 1 genannten Kinder sind im 
Rahmen der Optionsmodelle mit beschränktem Zugang 
geimpften Personen und genesenen Personen gleich-
gestellt. Für asymptomatische Kinder, die nicht nach 
Satz 1 gleichgestellt sind, und asymptomatische Ju-
gendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist 
der Zugang nach Absatz 1 nach Vorlage eines negati-
ven Testergebnisses eines Antigenschnelltests, sofern 
die zugrundeliegende Testung nicht länger als 24 Stun-
den zurückliegt, oder des Nachweises der Teilnahme 
an einer regelmäßigen Testung im Rahmen eines ver-
bindlichen Testkonzepts an Schulen zu gestatten; § 1 
Abs.	4	Satz	3	findet	Anwendung.	Personen,	die	ein	ärzt-
liches Attest vorlegen, dass sie aufgrund einer medizi-
nischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus 

SARS-CoV-2 geimpft werden können oder deswegen 
innerhalb der letzten drei Monate vor dem Zugang nicht 
geimpft werden konnten, ist der Zugang nach Absatz 1 
nach Vorlage eines negativen Testergebnisses eines 
Antigenschnelltests zu gestatten. 

(3) Der Veranstalter oder Betreiber hat die Vorlage des 
Impfnachweises, des Nachweises der Genesung nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 12, der Nachweise nach Absatz 2 Satz 2 
und 3 oder des Nachweises eines negativen Testergeb-
nisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 von Gästen und Besu-
chern aktiv einzufordern und die Übereinstimmung der 
Person, auf welche die Nachweise ausgestellt sind, mit 
der Identität der nachweisenden Person abzugleichen. 
Wird ein erforderlicher Nachweis nicht vorgelegt oder 
stimmt die Identität der Personen nicht überein, ist der 
Zugang zu verweigern. In geschlossenen Räumen ist 
die Kontaktnachverfolgung von Gästen und Besuchern 
nach § 3 Abs. 4 zu gewährleisten. 

(4)	Die	Pflicht	nach	Absatz	3	Satz	1	und	2	erstreckt	
sich auch auf Beschäftigte oder sonstige tätige oder 
beauftragte Personen des Veranstalters oder Betrei-
bers, die sich mit den Gästen oder Besuchern in den-
selben räumlichen Bereichen aufhalten oder Kontakt 
zu ihnen haben. Bei Vorliegen eines Testerfordernis-
ses trägt der Veranstalter oder Betreiber die Kosten für 
die Testung der Beschäftigten.

(5) Der Veranstalter oder Betreiber hat die jeweilige 
Entscheidung über die Wahl eines der Optionsmodel-
le und den Zeitpunkt der Ausübung der nach § 2 Abs. 3 
ThürIfSGZustVO zuständigen Behörde fünf Werktage 
vor Veranstaltungsbeginn oder vor dem Beginn des Be-
triebs in einem der gewählten Optionsmodelle anzuzei-
gen. Die Durchführung oder der Betrieb in Form des 
gewählten Optionsmodells ist frühestens fünf Werkta-
ge nach Übermittlung der Anzeige gestattet. Soweit die 
Einführung eines Optionsmodells eine Vielzahl von wie-
derkehrenden Veranstaltungen erfassen soll, kann die 
Anzeige	auch	für	die	darauffolgenden	Veranstaltungen	
erfolgen, wenn diese in der Art und Weise der Durch-
führung im Wesentlichen mit der erstmalig angezeig-
ten Veranstaltung übereinstimmen.

(6) Soweit der Veranstalter oder Betreiber die Be-
schränkung des Zugangs durch eines der Optionsmo-
delle wählt und den Zugang nach den Maßgaben der 
Absätze 2 bis 4 sicherstellt, 
1.  entfällt für Veranstaltungen nach § 14 Abs. 1 und 

3	die	Anzeigepflicht	nach	§	14	Abs.	1	Satz	1	sowie	
die	Antrags-	und	Erlaubnispflicht	nach	§	14	Abs.	2	
sowie für Diskotheken, Tanzklubs und sonstigen 
Tanzlustbarkeiten	die	Antrags-	und	Erlaubnispflicht	
nach § 17 Abs. 1, sofern
a) außerhalb geschlossener Räume nicht mehr als 

5 000 Personen teilnehmen oder
b) in geschlossenen Räumen nicht mehr als 

1 500 Personen teilnehmen,
2.  kann auf die Einhaltung des Mindestabstands nach 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 und die Verwendung einer Mund-
Nasen-Bedeckung	 oder	 einer	 qualifizierten	Ge-
sichtsmaske nach § 6 verzichtet werden; die ver-
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antwortliche	Person	ist	von	den	Pflichten	nach	§	4	
Nr.	2	und	4	befreit	und	§	5	Abs.	3	Nr.	6	und	11	fin-
det keine Anwendung,

3.  gilt für das 3G-Plus-Optionsmodell in geschlosse-
nen Räumen, dass eine maximale Kapazitätsaus-
lastung bis zu 75 Prozent zulässig ist.  

(7) Die nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO zuständige 
Behörde kann dem Veranstalter oder Betreiber im Fall 
eines Verstoßes gegen die Vorgaben dieser Verord-
nung vorübergehend oder dauerhaft untersagen, die 
in Absatz 1 genannten Veranstaltungen und Betriebe 
in Form der Optionsmodelle im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 15 durchzuführen oder zu betreiben."

7. § 26 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Der Nummer 1 wird die Angabe "ohne dass eine 
Ausnahme nach § 11a Abs. 6 Nr. 2 vorliegt," ange-
fügt.

b) In Nummer 4 wird nach der Verweisung "Abs. 5" 
die Angabe "oder § 11a Abs. 6 Nr. 2" eingefügt.

c) In Nummer 5 werden nach der Verweisung "§ 9 
Abs. 1" das Wort "oder" durch ein Komma ersetzt 
und nach der Verweisung "§ 9 Abs. 1a" die Angabe 
"oder als Ausscheider oder Kranker im Sinne des 
§ 9 Abs. 2 Satz 2" eingefügt.

d) Nach Nummer 5 werden folgende Nummern 5a bis 
5c eingefügt:

"5a. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 11a 
Abs. 3 Satz 1 als Veranstalter oder Betreiber 
die Vorlage der Nachweise nicht aktiv einfor-
dert und die Übereinstimmung der Person, auf 
welche die Nachweise ausgestellt sind, mit der 
Identität der nachweisenden Person nicht ab-
gleicht oder entgegen § 11a Abs. 3 Satz 2 den 

Zugang nicht verweigert, wenn ein erforderli-
cher Nachweis nicht vorgelegt wird oder die 
Identität der Personen nicht übereinstimmt,

5b. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 11a 
Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 als 
verantwortliche Person die Kontaktnachverfol-
gung nicht gewährleistet,

5c. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 11a 
Abs. 5 als verantwortliche Person eine Veran-
staltung in Form eines Optionsmodells durch-
führt oder eine Diskothek, einen Tanzklub oder 
sonstige Tanzlustbarkeiten in Form eines Opti-
onsmodells betreibt, ohne dies zuvor rechtzei-
tig bei der zuständigen Behörde anzuzeigen,"

8. In § 32 wird das Datum "17. Oktober 2021" durch das 
Datum "31. Oktober 2021" ersetzt.

9. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3. Oktober 2021 in Kraft. Ab-
weichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 5 am 11. Oktober 
2021 in Kraft.

Erfurt, den 1. Oktober 2021

Die Ministerin für Arbeit, Der Minister für Bildung, 
Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Frauen und Familie

Heike Werner In Vertretung
 Die Ministerin für Arbeit, 
 Soziales Gesundheit,
 Frauen und Familie

 Heike Werner


